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Kaufmännischer Verein 

Schlossfeldstr. 8 

CH–6130 Willisau 

www.kfmv.ch Willisau, 16. Januar 2023 

Mitglieder-Infos 

 

Geschätzte Vereinsmitglieder 

Nachfolgend informieren wir Sie über einige Aktivitäten und Geschehnisse des Kaufmännischen 

Verbandes und des Kaufmännischen Vereins Willisau sowie über wichtige gesetzliche Neuerungen. 

• Kaufmännischer Verein Willisau: 

o Für die vakante Vorstandsstelle konnten wir Frau Erika Sommer aus Ettiswil als unsere neue 

Aktuarin gewinnen. Sie ist Co-Geschäftsleiterin und Leiterin interne Dienste der Spitex Region 

Willisau. Anlässlich der nächsten GV werden wir sie Ihnen zur Wahl empfehlen.  

o Die Mitgliederdatenbewirtschaftung erfolgt ab 1.1.2023 für alle Verbandssektionen über ein 

 neues CRM-System, für dessen Führung der KV Luzern zuständig ist.  

o An der QV-Feier 2022 überreichte der KV Willisau seine Sonderpreise an die fünf Lernenden 

 mit der besten Noten-Performance (CHF 100.- in bar sowie eine Spezialmitgliedschaft für 

 Lehrabgänger/innen im Wert von nochmals CHF 100.-). 

o Mit dem 100-Jahr-Jubiläum der Kaufmännischen Berufsschule Willisau veröffentlichte der  

KV Willisau seine KV-Chronik, die an über 600 Adressaten verteilt wurde. Als Gastredner 

erwiesen der Präsident des KV Schweiz, Dr. Daniel Jositsch und Regierungspräsident Marcel 

Schwerzmann der Schule und unserem Verein die Ehre.  

o Restliche Chronik-Exemplare können beim Vorstand bestellt werden (CHF 10.- pro Stück). 

o Im vergangenen November haben wir zusammen mit dem KV Luzern an den Kaufmännischen 

 Berufsschulen Willisau und Sursee eine Mitgliederwerbung mittels Standaktion durchgeführt. 

• Kaufmännischer Verband Luzern: 

o Anstelle des vom Dachverband eingestellten Mitgliedermagazins „Context“ erhalten unsere 

 Mitglieder nun das Mitgliedermagazin „mehr news. für mich.“ vom Regionalverband Luzern. 

o Die auch für den KV Willisau geltenden Dienstleistungsangebote und Vergünstigungen sind 

 ersichtlich unter www.kfmv.ch/region/luzern/ sowie im Mitgliedermagazin. 

• Kaufmännischer Verband Schweiz: 

Am 3. März 2023 feiert der Kaufmännische Verband Schweiz sein 150-Jahr-Jubiläum. Interessante 

Informationen dazu unter: www.kfmv.ch/news-detail/150-jahre-kaufmaennischer-verband-schweiz 

• Wichtige gesetzliche Neuerungen: Wir haben Ihnen eine entsprechende Zusammenstellung gemacht. 
 

Reservieren Sie sich unseren GV-Termin: Freitag, 5. Mai 2023. Die Einladung folgt rechtzeitig. 

 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und grüssen Sie herzlich. 

 

KAUFMÄNNISCHER VEREIN WILLISAU 

 

 

 

Erwin Frey Alex Schwegler 

Präsident Kassier 

frey-schneiter@bluewin.ch 

 

- Member-Card 

- Wichtige gesetzliche Neuerungen per 1.1.2023 

 

http://www.kfmv.ch/region/luzern/
http://www.kfmv.ch/news-detail/150-jahre-kaufmaennischer-verband-schweiz
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Wichtige gesetzliche Neuerungen per 1.1.2023 

Sozialversicherungen 2023 2022 
Beiträge AHV/IV/EO (1. Säule) 
Alle Erwerbstätigen ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres 
(JG 2005 bis Alter 64 weibliche bzw. 65 männlich) 
- Total AHV/IV/EO vom Bruttolohn 
- Arbeitnehmerbeitrag 

 
 

 
10.60 % 

5.30 % 

 
 
 

10.60 % 
5.30 % 

Beiträge Arbeitslosenversicherung 
Beitragspflicht: Alle AHV-pflichtigen Arbeitnehmenden, ausgenommen 
Rentnerinnen und Rentner 
- ALV-Beitrag bis Höchstgrenze von CHF 148'200 
  Davon Arbeitnehmerbeitrag 
- Bisheriger Solidaritätsbeitrag für Lohnbestandteile ab CHF 148'201 fällt weg. 
  Davon Arbeitnehmerbeitrag 
- ALV, max. versicherter Lohn                    CHF/p.a. 

 
 
 

2.20 % 
1.10 % 
0.00 % 
0.00 % 

 148’200 

 
 
 

2.20 % 
1.10 % 
1.00 % 
0.50 % 

 148’200 

Beiträge der Selbständig Erwerbenden und Nichterwerbstätige 
- Maximalsatz (exkl. Kantonale FAK-Beiträge) 
- Untere Einkommensgrenze              CHF/p.a. 
- Maximalsatz gilt ab einem Einkommen von            CHF/p.a. 
- Nichterwerbstätige und Selbständige – jährlicher Mindestbeitrag         CHF/p.a. 
  (Beitragspflicht Nichterwerbstätige ab dem 1.1. nach Vollendung des 20. Altersj. [JG 2002] 

 
10.00 % 
9’800 

58’800 
514 

 

 
10.00 % 

9’600 
57’400 

503 
 

Beitragsfreies Einkommen 
- Freibetrag für AHV-Rentner              CHF/p.a. 
- Entgelte aus Nebenerwerb              CHF/p.a. 
  (gilt nicht für Angestellte in Privathaushalten und Kunst-/Kulturschaffende)     

 
16’800 

2’300 
 

 
16’800 

2’300 
 

AHV-Renten 
bei voller Beitragsdauer bzw. aufgewertetes durchschnittliches Einkommen 
von maximal CHF 88’200 
Volle einfache Altersrente: 
- Minimalrente                             CHF/p.M. 
- Maximalrente                             CHF/p.M. 
- Höchstbetrag der beiden Renten eines Ehepaares / der eingetragenen        CHF/p.M. 
  Partner (Einkommenssplitting: Summe beider Einzelrenten, max. 150 % der Maximalrente) 

 
 
 
 

1’225 
2’450 
3’675 

 
 
 
 

1’195 
2’390 
3’585 

IV-Renten 
Volle einfache IV-Rente 
- Minimalrente                            CHF/p.M. 
- Maximalrente                               CHF/p.M. 

 
 

1’225 
2’450 

 
 

1’195 
2’390 

Ergänzungsleistungen & Überbrückungsleistungen  
für ältere Arbeitslose, für den allgemeinen Lebensbedarf 
 Berechnung siehe: www.was-luzern.ch/ergaenzungsleistungen-el 

  

Hilflosenentschädigung 
 Berechnung siehe: www.was-luzern.ch/hilflosenentschaedigung-he 

  

Erwerbsersatz 
Max. Entschädigung pro Tag (ohne Kinderzulagen)                   CHF 

 
220 

 
196 

http://www.was-luzern.ch/ergaenzungsleistungen-el
http://www.was-luzern.ch/hilflosenentschaedigung-he
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Berufliche Vorsorge, BVG (2. Säule) 
Ab dem 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres (JG 2005) 
nur gegen Tod/Invalidität, ab 1. Januar nach Vollendung des 
24. Altersjahres (JG 1998) zusätzlich Altersvorsorge 
- Oberer Grenzbetrag               CHF/p.a. 
- Koordinationsabzug               CHF/p.a. 
- Eintrittslohn in BVG               CHF/p.a. 
- Maximal versicherter Lohn              CHF/p.a. 
- Minimal versicherter Lohn              CHF/p.a. 
- Prämie je nach Alter/Reglement; Finanzierung mind. 50 % durch Arbeitgeber 

 
 
 

 
88’200 
25’725 
22’050 
62’475 
3’675 

 
 
 

 
86’040 
25’095 
21’510 
60’945 

3’585 
 

Unfallversicherung (SUVA und Privatversicherer) 
- Maximal versicherter Lohn (Berufs- und Nichtberufsunfall)          CHF/p.a. 
- Prämien für Berufsunfall: individuell je nach Gefahren-Einstufung des Betriebes 
- Versichert für Nichtberufsunfall ab 8 Arbeitsstunden pro Woche  

 
148’200 

 
148'200
  

Freiwillige Vorsorge (Säule 3a, gebundene Vorsorge) 
Vom steuerbaren Einkommen abzugsberechtigte Beiträge 
- Unselbständig Erwerbende: max. Steuerabzug mit 2. Säule (BVG)         CHF/p.a. 
- Selbständig Erwerbende: Steuerabzug ohne 2. Säule (BVG) 
  20 % des Erwerbseinkommens, maximal             CHF/p.a. 

 
 

7’056 
 

35'280 

 
 

6’883 
 

34’416 

Mutterschafts-/Vaterschafts- und Betreuungsentschädigung über EO 
- Mutterschaftsurlaub mindestens 
- Vaterschaftsurlaub mindestens 
- Betreuungsentschädigung mindestens 

 
14 Wo 

2 Wo 
14 Wo 

 
14 Wo 

2 Wo 
14 Wo 

Familienzulagen Kanton Luzern 
- Arbeitgeberbeitrag 
- Kinderzulagen (1. bis 12. Altersjahr)            CHF/p.M. 
- Erweiterte Kinderzulagen (13. bis 15. bzw. 16. Altersjahr)         CHF/p.M. 
- Ausbildungszulagen (16. bzw. 17. bis 25. Altersjahr)          CHF/p.M. 
- Geburts- und Adoptionszulagen                      CHF 

 
1.35 % 

210 
260 
260 

1’000 

 
1.35 % 

200 
210 
250 

1’000 

 

Weitere Neuerungen   

Mehrwertsteuer - Normalsatz 
 - Reduzierter Satz (z.B. Nahrungsmittel) 
 - Sondersatz für Beherbergung 

→ Erhöhung der MWST-Sätze per 1.1.2024 auf: 8.1 % / 2.6 % / 3.8 % 

7.7 % 
2.5 % 
3.7 % 

7.7 % 
2.5 % 
3.7 % 

 

Revidiertes Erbrecht  
Erblasserinnen und Erblasser können künftig über einen grösseren Teil ihres Nachlasses frei verfügen. Heute 
stehen Kindern drei Viertel des gesetzlichen Erbteils als Pflichtteil zu. Künftig wird es nur noch die Hälfte sein. 
Der Pflichtteil der Eltern entfällt ganz. Jener des Ehepartners und des eingetragenen Partners bleibt dagegen 
unverändert.  

Adoptionsurlaub 
Erwerbstätige, die ein Kind von unter vier Jahren zur Adoption aufnehmen, haben einen Anspruch auf einen  
14-tägigen bezahlten Adoptionsurlaub: 80 % des durchschnittlichen Einkommens, max. CHF 220 pro Tag. 
Revidiertes Aktienrecht  
Mehr Spielraum bei Aktienkapital und Dividenden / Stärkung der Aktionärs- und Minderheitsrechte / Nutzung 
digitaler Technologien bei der Generalversammlung  / Aktionärsklagen / Sanierung und Liquidität / Anpassung 
von Statuten und Organisationsreglementen bis 1.1.2025 

 

 


